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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 25/25       Donnerstag, 09. Oktober 2025 

 

 

Jahresabschluss der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2023 

  

  Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Der Rat der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 11.09.2025 den Jahresabschluss per 

31.12.2023 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. 

 Der Jahresabschluss des Jahres 2023 wird gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW hiermit bekannt gemacht. 

 Der Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung hat mit Datum vom 08.08.2025 für den Jahresab-

schluss 2023 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  

 

 Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 485.713,80 Euro ab.  

 Weitere Daten aus dem Jahresabschluss ergeben sich aus der nachfolgenden Bilanz. 

 

 Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 wurde der Kommunalaufsicht gemäß  

 § 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 17.09.2025 angezeigt.  

   

 Der Jahresabschluss ist bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Internet verfügbar 

unter der Adresse http://www.gladbeck.de (Rubrik: Rathaus & Politik – Rathaus-Bürger-Service) 

Darüber hinaus liegt der Jahresabschluss in der Zeit vom 15.10.2025 bis 15.11.2025 zur Einsicht-

nahme während der Dienstzeit (montags - donnerstags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 13.30 

Uhr - 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr) im Neuen Rathaus, Willy-Brandt-Platz 2, 45964 

Gladbeck, 2. Obergeschoss, Zimmer 261 öffentlich aus. 

 

 

 

  

 

 Bettina Weist 

 Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

 

http://www.gladbeck.de/
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Bebauungsplan Nr. 190 

Gebiet: Trasse 99 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  

 

 
 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität der Stadt Gladbeck hat in seiner 

Sitzung am 28.08.2025 folgenden Beschluss gefasst: 

 

 

 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

1. Für das Gebiet der Trasse 99 wird innerhalb der durch zeichnerische Darstellung vom 

15.07.2025 vorgesehenen Grenzen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 190 gem. § 2 

Abs. 1 und § 8 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist entsprechend § 6 Abs. 2 der 

Hauptsatzung der Stadt Gladbeck durchzuführen. 

 

 

Gladbeck, den 18.09.2025 

Die Bürgermeisterin 

 

 

- Weist - 
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23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Gladbeck 

Bereich: „Trasse 99“ 

hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 und § 5 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

 
 

 

Der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität der Stadt Gladbeck hat in seiner 

Sitzung am 28.08.2025 folgenden Beschluss gefasst: 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 und § 5 BauGB 

1. Für den Bereich „Trasse 99“ ist innerhalb der durch die zeichnerische Darstellung vom 15.07.2025 

vorgesehenen Grenzen die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 2 Abs. 1 und § 5 BauGB 

durchzuführen. 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB ist entsprechend § 7 Abs. 2 der Hauptsat-

zung durchzuführen. 

 

 

Gladbeck, den 18.09.2025 

Die Bürgermeisterin 

 

 

- Weist - 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amtsblatt der Stadt Gladbeck, Herausgeberin: Die Bürgermeisterin 

 

Redaktion und Vertrieb: Büro der Bürgermeisterin, Rathaus, 45964 Gladbeck, Telefon 99-2245, FAX 99-1010. Hier ist 

das Amtsblatt kostenlos erhältlich. Die regelmäßige Zustellung durch die Post erfolgt gegen Vorauszahlung einer Ver-

triebskostenpauschale von jährlich 10,23 Euro zum 15. November des jeweils vorausgehenden Jahres. 

 

Jede:r Einwohner:in kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe be-

handelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erscheinen der 

Ausgabe schriftlich äußern. 


